
940 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (876 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Arbeits
losenversicherungsgesetz 1977 geändert wird 

Durch die vorliegende Regierungsvorlage sol
len einige Verbesserungen auf ,dem Gebiet ,des 
Leistungsrechtes herbeigeführt werden, und zwar 

. insbesondere 
Anrechnung von Zeiten einer krankenv,er~ 
sich'erungspflichcigen Beschäftigung als 
Lehrling ,auf die Anwartschaft 

- Erhöhung des FamiLienzuschlages von ·der
zeit 240. S monatlich 'auf 330 S monatlich 

- Jährliche Dynamisierungdes Familienzu
schlages 
ValoJ:11sierung von VeJ:1diensten,die vor 
längerer Zeit erzielt wurden und die für 
die Bemessung des Arbeitslosengeldes 
herangezogen werden 
HeraihsetlZung der Anwartsch,aftszeit für 
KarenzurlauhsgeLd von 52 Wochen auf 
20 Wochen, wenn vorher bereits Arbeits
,losengeld bezogen wurde 
Dynamisierung ,der Notsta;ndshilfe, wenn 
die erstmalige Zuerkennung ,länger als zwei 
Jahre zurückliegt. 

Da ,das Bundesministenium für 'soziale V,er
waltung rin Auss.icht genommen hat, ,im Zuge 
einer Novelle zum ASVG die Frage des Ver
&icherungsschutzes von Entwicklungshelfern 
durch EinJbeziehung dieses Personenkreises in ,die 
Vollversicherung zu regeln, ist auch eine Ände
rung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes erfor
derlich, wobei im Hinhlick -darauf, daß die Ar
beitslosenversicherungspflicht die Krankenver
sich'erungspflicht zur Vora;usSletzung hat und da
her die bezügLichen Bestimmungen im AIVG 
und ASVG Ü!berelins~immen müssen, auf die be
absichtigte FOI1IIlu~ierung im ASVG Bedacht ge
nommen wur,de. 

Babanitz 
Berichterstatter 

Der Ausschuß für 'soziaLe Verw:altung hat die 
gegenständlich·e Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 8. Juni 1978 in V'erhandlung genom
men. In ,der Delbat~e, an der sich die Abgeol'ld
neten Dr. Schwimm,er, Kamme,rhofer, 
M e I t e r, Dr. H a f n e r, Dr. HaI der, 
B a ban,i t z, Dr. Ha ,i ,d ,e r sow,ie d'erBundes
minister für SO'zia;te V'erwaJtung, Dr. We i ß e~
b e r 'g, beteiligten, wurden von den Abgwrd
neren ·Dr. Schwimmer, Pichler und 
Me 1 t e re,in gemeinsamer Abänderungsahtrag 
Zu § 29 Abs. 3 AIVG gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde' die Regierungs
vorhge unter Berücksichtigung ,des gemein
samen Abänderungsantrages ider Abgeordneten 
Dr. S ch w,i m me r, Pi chi er und Me 1 t e r 
einstimmig ang·enommen. 

Ein Abände'rungslan~r.ag des Albgeo.rdneten 
Anoon Sc h 1 a.g 'e r ,betreftend§§ 12 Albs. 6 
lit. bund 26 Aibs.4 'l~t. c AIVG hn;d: nicht di'e 
Mehrhe,ii! des Ausschusses. 

Zu Al'lt. I Z. 1ßt. a {§ 1 Abs. 1 J,it. e AIVG) 
stellte .der AusschlUß für sozi,.vle Verwaltung 
folg,endes fe~t: 

Da Entwicklungshelfer ,als Arbeitnehmer ,eller 
Entwick!lungshilfeorganrsa'bion tätig sind, werden 
die iBeiIträge von di,eSlen Organisa;cionen zu tragen 
sem. 

Als Erg,ebnis 'seiner iBera,tung' ,stelilt der Aus
schuß für solZia:le Verwaltung somit ,den A n
t rag, ,der NaruionaIrat woI.1e ,dem von der ißun
desregilerung vOl'\gelegnen Gesetzent'W1Urf (876 der 
Beihgen) mit der a n g 'e s eh J' 0 s 'se ne n A h
ä n ,d ,e run g die v,erfassungsmäßige Zustimmung 
el'lterlen. 

Wien, 1978 06 08 

Pansi 
Obmann 

). 
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2 940 der Beihgen 

). 

Abänderung 

zum Gesetzentwurf in 876 der Beilagell 

Im Art. I Z. 8 i~t .dem § 29 Abs. 3 vor den Worten "keine Anwendung" ,einzufügen: "und 
der Arußenhandoelss'teUen der .ßundeskammer der gewerblichen Wirtschaft". 
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